
Zusammenfassung

Saldo Ergebnishaushalt (Stand 21.10.2025): -1.914.500,00 €

davon Personalausgaben 8.162.100,00 €

davon Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen (nicht zahlungswirksam): 1.468.700,00 €

zusätzliche angemeldete Einzelmaßnahmen 877.500,00 €

Saldo ErgHH einschließlich angemeldete Einzelmaßnahmen (wie oben): -2.792.000,00 €

Zahlungswirksamer Saldo ErgHH nach Ausgleich max. (bisherige Zuführungsrate): -1.323.300,00 €

Finanzhaushalt, Investitionen: Vorschlag Verwaltung

Einzahlungen -2.066.700,00 €

Auszahlungen 5.993.200,00 €

Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit 3.926.500,00 €

Veranschlagter Finanzierungsbedarf 5.249.800,00 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 134.500,00 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 134.500,00 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 5.384.300,00 €

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2026 5.222.400,00 €

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2026 -161.900,00 €

(Mindestbestand nach § 22 GemHVO) 410.026,16 €

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2026 abzgl. Mindestl. -571.926,16 €

§ 80 Abs. 3 GemO

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie

Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag

in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit

dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.


